
Ordnung
und immerwährendes Gebvtt /

sten Ertzhertzogen zu Oesterreich /
Hcrtzogcn zu Burgund / Braband /

L '. mburg / Lutzenburg rc . Unserer gnädig¬
ster Landes Fürsten .

Über beständiges und besser Nachrich¬
ten der übung undverbandiung heylsamer

Hutticien und Gerechtigkeit »

Mit gnädiger verwilligunq Ihro Königs . Maiest.
Rath des Hertzogthumb Lukenburg und Graffschafft

Chiriy zufolg dero Decret vom ; . Iulli i7°9 .

Gedruckt zu Lützemburg /
BeyIaeob Ferry / Buchdrucker und

Buchhändler .

Der Durch lenchtigi -





KPlLbrecht und Elisabeth Clara Eu -
M - genia Jnfantin zu Hispanien /
Von GOttes gnaden / Erhberhogen
zu Oesterreich / Hertzoqen zu Burgund /
Braband / Limburg / Lühenburg / und
Geldern / Graffen zu Habspurg / ^ lan -
dern / Arthois / Burgund / Tyrol / Pfalh -
graffen zu Hennegow / Holand / See -
land / Namur und Zutpben / Marg -
graffen des H . RömischenReichs / Herr
und Fraw zu Frießland / Salins Mcch -
len / der Statt und Landen Utrecht ,
Owerysselund Groningen / rc . Allen
und jeden so gegenwärtiges vorkombt /
Gruß . "

Nachdem durch boßheit der zeit vie¬
le / so wol durch der Landfürsten / un¬
serer Hochgeehrter Vorfahren / publi -
eierte Placaten / als bürgerliche Rech¬
ten / an verschiedenen örthern / im ge¬
brauch angenommen wolverordn ' ete
sachen / nich 't so wol und richtig wie sichs
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gebühret Unterhalten / und den auch die
unterschiedliche gemähter und Sinn -
ligkciten der Menschen / in disputiert
chen dingen / allerhand zweyffel darum
dergestrewctrWir aber demselbenrath
zu schaffen begerend / in nachsetzung der
guten intention und wolmeinung wey -
land mildsecligen andenckes / König
Philippi des andern dieses nahmens /
unsers in GOtt ruhenden Hoch » und
wolgcehrten Herrn undVatters ( so zu
dem ende etliche Ihrer Maycst . und L .
Fürnehlnste Ministren bey auch wey -
land unsers vielgeliebten Herrn Bru¬
ders / Ertzhertzögen Ernesten / Nie¬
derländischen General Gubernaments
und Regierungs zeiten versamblen las¬
sen / durch welche dazumahl auffvor -
abgeleuffenes gutbedüncken dero hie¬
rüber ersuchten Naht allerhand Punc¬
ten und Articklen zu obgerührtem ef-
fect entworffcn ) alles in Unserem ge -
heymen Raht übersehen und revidiren
lassen . So haben Wir auffabermahl
vorgehabter berahtschlagung Unserer
Naht und eingeuomene relation Ihres

hin -
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hinderbringens gnädigst gefttzet und
geordnet / setzen und ordnen durch ge§
genwartige patcntbrieff in formn ei ^
« es ewigen Edicts oder Besatzes / und
zu gemeiner wolfahrt Unserer Stäm
de l ? nd Unterthanen die Puncten und
stück / weiche hiernach folgen .

Erster Artickel .
Um ersten / gebiethen und befehlen wir / al-

,9 len Stätten uns Aemptern / obgemeldter
Unserer Landschaffren und Stände / welche seit -
hero dem jähr 1540 . über außbringungLand -
smstlichen decrets und emologation ihrer ge¬
brauch und gewonheiten ( wie der zeit durch
weyland Ihre Kays. Mayest . hochlöbseeligster
gedächtnuß / ver ordnet worden ) säumig oder
nachläßig gewesen / den Rähren Ihrer P '. ovin -
tzen eine beschreibung oder declaration Ihrer
Gebräuch / welche sie biß anhero ven'rbet / inner¬
halb sechs Monaten / nach Publication dieses /
zu überschicken / bey peen die darzu erforderte
gebühr / durch sonderliche Commissarien auff
Unkosten der säumigen und fehlbahren zuthun /
gestalt darnach dieselbige Uns oder Unserem ge -
heymen Raht / durch obgemeldte Rähte mit ih¬
rem advis respective zuzusenden / und sie alsdann

Gz ^ r»
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zu bestätigen / und in solche form und maß zu
bringen / wie man zu wolfahrt unserer Wlcker
und Unterthanen dienlich befinden wird / womit
auff diese wege einem jedwederen das Gesatz
seines Quartiers in gewißheit gebracht / und
auch dem grossen Unkosten / so manzubewäh -
rung vielgemelter Gebrauch und gcwonheiten
osstcrmahls mit mercklicher Ungewißheit und
contrarieteten anwenden müßte / begegnet und
Vorkommen werde -

n .
Weiters befehlen wir mehrgemelten Rah -

Len respective Uns alsdann zu verständigen / wel¬
che Gebrauch und Gewonheiteu sie für gemei¬
ne und bekandte Gebrauch halten / umb dieselbe
öffentlich außkünden oder publicieren zu lassen /
und für solche zu halten / ohne daß nöthig sey /
die anders zu bewähren / noch zu allegieren / und
im fall sie in andern hiebevoren decretierten o -
der bestätigten Gebräuchen etwas vermerckt so
einiger deutlicher erklärung oder Veränderung
würdig wäre / Uns dasselbige mit ihrem darzu
behörendrn wolmeynenden gutbeduncken zuzu¬
schreiben .

in .

Befehlen auch ernstlich allen vorangedeuten
Unsern Nähten und andern Gerichtssitzen / do
wir unsre Males haben / Ihre Amptsgebühr
Aeißig zu thun und sich ihren Instructionibus
m termirris respective gleichförmig zu halten /

und
i



und wo sie etwas / so zu endem nöhtig / befinden /
Uns dessen zu verständigen .

IV .
Dasselbtz befehlen Wir auch allen Underge -

richten / so ihren Gerichts stylum und ordnung /
durch Uns oder Unsere hoch - und wolgeehrte
Vorfahren schrifftlich emologiret haben .

V .
Und was die anbelanget / besonderlich auff

dem platten Land / welche mit keinen emologir -
ten Ordnungen versehen / sollen mehrgemeldte
Nähte und Obersitz denselben aufferlegen / Jh -
nen die / welcher sie sich gebrauchen / schrifftlich
zuzusenden / um daselbst decretirt oder aber an¬
dere außgegeben zu werden / Mittels sie sich dem
Styloder Bellistumen / Ambtmanschafften / o -
der anderer obergerichten / darunder sie gesessen /
gemäß verhalten sollen .

VI .
Verbietend allen Officianten / Tbürwartern

und Gerichtsbotten / so Unseren Nähten und
Gerichtssessen dienen oder auffwarten / sich eini¬
ger Exaction / composition / oder anderer Miß¬
handlung / in den Verrichtungen ihnen anver -
trauwter cxecution zu gebrauchen / sonder da¬
rinnen gantz beflissen zu seyn / jedoch mit allem
schuldigen und gebührlichem respect und erbar -
keit / insonderheit den extraordinari Thürwar¬
teren oder Gerichtsbotten / welche / ( dieweil sie
als in verschiedene ürther dero Residentz ver-

G 4 6re-
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sirewet / Ihrer Obrigkeit entsessen ) sich Ihrer
gebühr balder unv leichter vergreisten / und im
fall des Mißbrauchs haben wir ( Unsere Unter¬
thanen aller Unkosten zu entheben ) die Magi¬
straten der Städte und Oerther / da solche Fahl
erstehen / bemächtiget / und hiemit bemächtigen /
äusf anklag der inrereßirten / durch prevention /
erkrmdigung darüber zu nehmen / solchen Thür -
marter oder Botten / vorzubescheiden / Ihnen
auff das jenig / so zu seinem belast erspriessen
möchte / anzuhören / zu desto entlast zeugschastt /
do er einige subministriret / summarischer weiß /
und auffs kürtzest / so möglich / auffzunehmen / ge¬
stalt / wann die fache also instruiret alles dem
Naht oder Sitz / darunder er dienet / übersen¬
det zu werden / um entweder durch condemna -
tion oder absolution / wie sichsgebühren wird /
darüber zu disponiren .

vir .
Verbieten allen denen / welche zu urtheilen

haben / es sey in Nähten oder andern Under -
gcrichten / in den verwürcketen güttcrn oder gelt¬
husten / so vonwegen einiger Verbrüche / oder ge¬
meiner Mißthaten / auch wiederhandlung gegen
unsere Placaten / oder andern dohin disponir -
stn übertrettens / zuerke -nt werden / theil oder Por¬
tion zu nehmen .

VIII .
Gleicher gestalt verbieten wir allen Gerich -

ftn und Officianten / weS qualiter sie auch seyen /
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in den conditionibusüberverkauffung derM *
ter einige Weinrauff beyzuschlagen / zu tarieren
noch zu empsahen / es sey auff den ansah oder
Anders / zu belast der durch decrec uns subhasta»
tion oder andere richtlichewege / zur öffentlicher
stcygung außgesetzter gütrer .

rx .
Womit denn der freventliche muhtwill der

Thädinger zimlicher Massen beschnitten werde/
verbiethen wir allen Under - und ObmicdteM
sich einiger compensation der Kost / sonder der
Verweisung zu belast des jenigln / so in der Haupt»
fachen underliegm wurde / zu gebrauchen / un *
angesehen daß Partheyen mit einander verwant
wären / es geschehe denn auß wichtigen und er »
lieblichen Ursachen / weßfalls wir ihre gewissen
beladen / wollen ferner dass zu beschneidung a !»
ler umschweiffund gefährlichkeitcn / das am letz»
ten Augusti l / 86 . darunder ausgelassenes pla»
cat durch alle Gerichten observieret und undcr»
halten werde .

X .
Und dieweil es biß anhero über Publication

und eröffnung der Kundschafften oder Aussag
der Gczeugen unterschiedlich gehalten worden /
ordnen wir daß zu wohlfart der gerechtigkeit m
allen Nahten / obern und undern Gerichtssitzen /
in den Landen Unsers gehorsambs / solche Pub¬
lication der Kundschafften / der disposition ge¬
meinen Rechtens gemäß beschche .
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XI .

Damit auch der verscheidenheit gerichtlicher
Urtheilen / welche über die formalitet und zier »
Weiten oder solemniteten / so bey auffuchrung
der Testainenten verübet / vermieten werde / se ^
tzen / ordnen und erklären Wir / daß in den ör -
chern unserer Provintzen / do man über die güt -
ter disponiren kan / unddie ihre gebrauch dar¬
über decertiret haben / man sich der disposition
Msolcher gebrauch gemäß verhalten solle / bey
Pecn der vernichtigung .

XU .
Und m den örthern do allsolche gebrauch noch

Nicht decretiret oder bestäktiget seyn / um mitt -
Lerweil die zweyselbaffte und wunderbahrliche
Zedancken der absterbenden Menschen auffzu -
halten / und alle vermubtungen und Verfälschun¬
gen / weiche die verstorbene nicht verfechten noch
rechtfertigen können / zu verhüten / haben Wir
Verordnet und hiemit ordnen / daß solche Testa¬
ments / Dispositi ones und letzte willen durch den
Testatorn und zween darzu beruffene zeugen un -
tzerfchriebenwerden / woserne dieselbe schreibens
berichtet / worzu sie denn durch die Notarien /
Pastorn und Vicepastorn / dessen auff einen
sder andern fall in ihren Instrumenten zu geden -
eken oder Meldung zu thun / errinnert werden
ßollen / welchen Notarien / Pastom oder Vice -
pastorn wir hiemit verbieten / bey den Testa¬
menten / so für ihnen verhandlet / einige Dona -
risnes oder Legaka zu ihrem nutz und Vortheil



) ( ll ) ( .öder 'aber ihrer biß in den vierdten grad ve »
freunbter / nach außrechnung / vermög blspssi -
kisn weltlichen oder bürgerlichen rechtens / auff-
zunehmen .

Xl 11.
Wofern ? in den örthern / allda die Testats-

rcs wshnhafft / und da ihre Gütter gelegen / ü-
der und belangend disposition oderaujsrichtung
Letzter willen / verschiedene gebrauch Westen / ord-
neu wir / daß so viel- die gualiket allsolcher güt -
ter / darüber und in was alrerlhum auch mit
was formen und solennireten man dlspsnieren
kan / anbelangen thut / dem gebrauch und Übung
der örrher / allda die gütter gelegen / gemäß ge -
handlet werde »

XIV .
Wir erklären jedoch Hiebey unser gnädigster

Wlil und meynung zu seyn / daß in den örtcrn /
do die gütter freywilliger disposition sevnd / die-
selbige nicht durch solche Testarores / es sey durch
Testament oder Donarion under die lebendigen /
oder causa mortis / zu nutz dero Tutorn / Eura¬
tom oder Administrator » / oder dem Weiber
und Kinder / bey wehrender ihrer Administra¬
tion und Verwaltung / hinderlassen noch über¬
geben werden mögen / wie denn solches durch
weyland Jbre Kay . May . aller !) öchstseeligster
gedechtnuß im Jahr 154 ^ . verordnet worden .
Alles bey peen der Nichtigkeit / welches wir je¬
doch nicht verstehen / bey den Vatterund Mut¬
tern / Großvatter und Großmüttern / Brüderund
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und schwestern / ob sie wol vor gemeldter qualiLeö
wären / statt und platz zuhaben .

x v .
Wir befehlen gantz ernstlich / daß weyland

unsers Hsrrn und Äatters / hochlöblichster ge -
dechtnuß / am6 . Decembrisrs86 . außgelaste -
nes placat eygentlich und wol observieret und
unterhalten werde / die allda gesetzte Hauptpunc -
ten erfrischend . Ordnen abermahl / daß keine
Clausul fivei commissi / Substitutionis und ver -
botts der vereufferuna / oder dergleichen Belästi¬
gung / welche durch Testamenten / übergaben /
oder contracten verordnet / ihre würcklichkeitder
Realisation / affecmnon oder Verpflichtung er¬
reichen mögen / es sey dann daß dieselbe in den
Testamenten / übergaben / donationen oder con¬
tracten verleibte clausul über solche Belästigung
sprechend / vor den Gerichten der örther / wo die¬
selbe Gütter gelegen / oder aber wo es Lehengüt -
ter seynd vor dem Man : oder Lehenseß / dahers
dieselbe Lehenrührig und erheblich / verkündiget
seynd / welche gebühr wir verordnen / durch den
zu geschehen / so der erst solcher disposition gemes¬
sen solle / ehe und zuvorn er die also beschwarte
gütter angreiffe / bey Verlust deroselben abnutzung
und zu nutz und Vortheil der fubstitüirter oder
anderer / zu welchergunst dievereufferungund
alienarion verbotten .

XVI .

Daß alle solche dispositiones dersubstitution
Fidei commissi / verbotts der vereufferung / Be¬

ding



X . rZ ) (
dingung der hinderfalle / zu lnitbri' ngung / wie -
dereinwerffung / oder andere dergleichen gedin¬
gt / so durch ordnung der Letzter willen auffge -
richt / oder durch cvntractcn unter den lebendi¬
gen / Heurahrsberedung / oder andere / welche
man gemeinlich condmonirte contractcn nennet /
sie seyen in solchen tcrminisgesctzetwiesiewol »
len / ihre würckligkeit allein dreymahl haben sol¬
len / die erste institution darin » begriffen / und
zu nutz dreyer pcrsohnen / darin » die erst r' nsti -
ruirte mit eingezogen seyn sollen / erklärend / daß
die / welche anders verordnet / von keinem werch
seyn sollen .

XVII .
Und womit allein streit und jrrunqen / wel¬

che offtmabln in diesen Materien der Substitu »
tion und Fidei commlssr einfallen / vorgcbawet
werde / befehlen wir denen / welche sich dessen
gebrauchen wöllen / in den örthern / allda die güt -
ter von freyer disposirion scynd / ihren Willen
und Meynung / in dem instrument / so sie deß¬
wegen aufsuchten lassen werden / klarste ! ) außzu -
deuten / welche wir czestrack und buchstäblich un -
derhalten haben wollen .

X V n I .

Und im fall sie einige Substitution zu jeman¬
des nutzen verordnen wurden / alßdenn und
wenn du erst instituirter / ohne Le - bcs - Trhen
todts verfahren wurde / welches etliche vor kon¬
ditional oder bedmgstehe und zivkyffcihafftige
Wörter gehaitcn / so grossen streit und versche -dene

opi -



spmiones erwecken und verursachen / erklären
wir daß zu abschaffung dessen in obgemcldtem
fall die Kinder / welche der condirion verlei¬
bet / ihrer Vatter stelle ersetzen / und nach ih¬
nen darzu erfordert werden sollen / die per
consequentz auch die gütter / welche allsolcher
Substitution underworffen nicht alicnirm
noch vereusseren mögen .

x i x .
Und dieweil auch mel jrrungen und Processen

unter unsern Unterthanen erwachsen / wegen Viel¬
fältigkeit der geschichten / so man bey den conven -
tionen und contracten vorgelauffcn zu seyn an -
giebet / krasse welcher dahin außgangen wird /
als wenn mehr beredet worden / als in den dar¬
über auffgerichten Instrumenten begriffen / es
seyen unter deren Handzeichen oder vor Notarien
und Zeugen auffgericht / wie auch deßgleichm
mit den Testaments dispositioncn / Heyrarhsbe -
redungen / und allen andern specien und gattun -
gcn der Verhandlungen / convention und dispo -
sitioncn / welche grosse Unsicherheit / jabißwei.-
len den gegensinn der zeugschafft und beweiß /
und grosse Verwickelung den proceduren / zu höch¬
sten Nachtheil der Partheyen verursachen / haben
wir deme vorzukommen gnädigst verordnet und
ordnen hiemit / daß von allen dingen / darüber
unsere Unterthanen tracticren und disponieren
wollen / welche den werth von drey hundert
pfund Artesisch einmahl überschreiten / es gesche¬
he durch ordnung letzten willens / donation beu -

rahts ",
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rahtsberedung / Verkaufs oder anderer conkrac»
ten / entweder von erbsachcn / oder im werk !) wie
oben gesetzet / daß sie solches under ihrem Hand»
zeichen oder vor Not -arien und zeugen / oder aber
anderer offener versöhnen / nach qualitet und
Wichtigkeit solcher contracten und disposino-
nen / in schafften verfassen / und dieselbige solche
Instrument in forma uffrichten und beschreiben
sollen / die in solchen Materien / anstatt aller be -
zeugnuß allein gnugsam seyn werden / ohne daß
die Richteren einige probation mitKundtschaK
neben dern innhalt / auffnehmen mögen .

x x .
Alldieweil auch vielmahls jrrthum einfallen

über die probation des Alterthums / die zeit der
verbeurahtung / absterbcns der Leuthe / es sey vor
Beförderung zu den heiligen orden / Provision der
geistlicher veneficien / oder anderer weltlicher
stand / restitutioms in integrum und andere der¬
gleichen fachen . Haben wir verordnet und erd »
nen den Schelfen und andern Gerichts Leuten -
so wo ! der Statt als Dörffer / daß sie alles und
jedes jahres authenticirte copeyen / auß den R >
gistern über getausste / verheurahtete und ver¬
storbene Menschen / bey einem jeglichen Pfarr -
Herrn der örther außnemmen / welche Register
derselbPfarrherr über solches alleS / was bey weh¬
rendem iahr sich irr seiner Pfarren also zugetra¬
gen haben mag / ihnen mittheilen / und sie dcro -
selben copeyen oder abschrifften in ihren Archi¬
ven wol versorgen sollcn / ausser solchenReguicm

ftrncrs



fe '. ^ ers wollen wir / daß die Gerichts Leute zu
Dorf eine doppelte Abschrift fertigen lassen /
und dieselbe in die Grcffereyen verstatte / Beb*
kijsumben / Ambter / Verwaltungen und ande >
rer Obergerichtcn ihres Bezircks oder desselben
Gebiets / um daselbst verwahrt zu werden / » her¬
schicken sollen / alles bey wilkuhrlicher straff ge¬
gen die jenige / welche in diesem theil mangelhaft
erscheinen werden . Auch gebieten und befehlen
wir / daß den also aufgenommen und verwar¬
ten Registern oder Copeycn und abschafften
vollkommener glaub zugestellet werde / ohne daß
den Partheyen nöthig / einigen ferneren weyß -
thum darüber zu thun .

XXI .
So wollen wir auch daß die probationes

über die priesterliche Weyhung / Verlübde zum
geistlichen stand / und annehmung der geistlichen
Orden durch briefliche schein und nicht durch
lebendige zeugen geschehen sollen / deßgleichen
auch die zeugschafften / darüber erkentnuß und
urtheil ergehen / deren sich Parteyen behelfen
wollen / es wäre denn daß man Verlust der Re¬
gister vorwenden wurde / auf welchen fall die
probationes über eins und anders / durch Zeu¬
gen angenommen werden können .

XXII .
In fachen und Processen / da man wegen des

Werths dessen / so im streit lieget / rechtfertiget /
und da die probationes durch zmgschaffl gesche¬

hen



hm müssen / verordnen wir daß die Gericht / die
Partheyen über gewisse anzahl erfahrner und
verständiger Leuthe sich zu vereinbahren / anhat »
ten sollen / und im fall dieselbe sich dessen nicht
vergleichen wurden / sollen ermeldre gericht ex oft
sicio etliche darzu ernennen ^ gestalt die erachrun -
gen und ästimation der zeit nach / zu welcher solche
ästimation gerichtet seyn muß / zu thun / ohne die
Partheyen änderst zum Weyßthum zu zulassen »xxm .

Wannchr einige condemttatiön zur testitü -
tion der Früchten oder uffhubes vorhanden / sol -
le die Liquidation derselbigen nicht dem höch¬
sten wert nach / wie solche Früchten gegolten
haben / sonder nach gemeinem lauff und preiß
eines jeglichen jahrs ( vermög verification / die
mit excracten ausser den Registern / so in den
Stätten und andern örthen / allda offene
Märckt seynd / verwarlich gehalten werdm / ge¬
schehen soll ) erachtet werden / den Gerichten bey
welchen solche Register im Brauch / sich dem
also gemäß zu verhalten / befehlend und auffers
legend .

XXIV .
Und ob man wol keine erb - oder grund - qe -

rechtigkeit in unbeweglichen Güttern ( es sey
gänßlich und zumahl durch Verkaufs oder Über¬
gabe / oder theils durch hypotheck und Verpfän¬
dung ) anders an sich bringen kan / dem mit de¬
nen durch die placaten / so unsere Vorfahren auß-
gehen lassen / oder aber bestettigte gebräuch dero

H örtber . /
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örther / oder die so bestettiget werden mögen /
darzu verordneten auffrrägen / so verstehen wir
dennoch daß hierdurch dem Beneficio LegaliS
hypotheca und Vorstands / so durch disposition
der rechten uns und unserm Fisco über unserer
Renthmaister güttrr vor allen andern Credi¬
ten / deren schulden / seithero dem dato / daß
sie uns mit gelübd und eyd verhafftet / uffge -
macht worden / gebührt und zustehet / nichts be¬
nommen noch dero gut seyn solle / sintemahl wir
uns solches Vorstands gegen allsolche unsere
Renthmaister / sie seyen und exerciren ihr Ampt
in was Provintz sie wollen / zu folge obgemeldtes
Fiscalis privilegii ( so uns zu unterschiedenen
mahlen zuerkennet worden ) zu gebrauchen und
zu behelffen gedencken .

XXV .
Deme zu folge wollen wir daß solcher vor¬

stand und affectation der gütterf im fall solche
Renthmaister zu bezahlen unvermöglich ) seine
würcklichkeit erreichen soll / unangesehen des / ver¬
möge etlicher Landschafften und Städte her -
brachtem Brauch den Kindern nach tätlichem
abgang eins von den Eheleuthen / anerfallenen
Eygcnthumbs oder Proprietet / als welches oh¬
ne die obgemeldte Last oder Beschwerde nicht
statt haben noch geschehen kan / nach Proportion
und gleichheit jedoch dessen / so ihr Äatter da¬
zumahl schuldig gewesen seyn mag .xx v i .

Und damit dem übemetten und unordnun -
gen /



gen / so täglich in Wiedums fachen vorlauffen /
etlicher Massen vorgebauet werde / ordnen wir
daß diejenige / so sich verheyrahten / insonderheit
aber die junge Töchter und Wittfrauen oder
ihre Verwandten / welche in dero nahmen stipu -
liren oder die Vermischung empfangen / was
siandes und condition die auch seyen / sich mit
solcher nieffung des Wiedumbs benüegen las¬
sen sollen / wie der Brauch deß orths mit sich
bringt und dem überlebenden über des vorder -
storbenen hinderlassene gütter zulasset ,xxvn .

Und wo ferne man andern Wiedumb siipu -
liren wurde / so man gedinglich odcr conditional
nennet / nemlich gewisserjahrlicher geldsummen .
Lassen wir zu / daß man es also brauchen möge /
vermittelst daß im fall kinder vorhanden / sol¬
cher Wiedumb den halben theil des verstorbe¬
nen nachverlassener unbeweglicher gütter / nicht
überschreit .

xxvur .
In den örthern / in welchen de rBrauch den

Ebeleuthen zulasset eins dem andern einige giss¬
ten und vorstand / es sey unter den Lebendigen
( zuLatein / Donatiointer vivosgenennt ) oder
durch letzte disposition und Ordnung zu thun /
do eins nach der Hand unter ihnen mit hinder -
lassung kinder ableibig und das überlebend zur
zweyter Ehe greiften wurde / wöllen wir daß
die durch bemeldtes überlebendes theil also / wie
obstehet / an sich gebrachte gütter ( davon durch

L > sebüh <>
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gebührendes vor offenen und geschwornen ver¬
söhnen auffgenchtetinsirumentbescheine ) reser¬
vieret und den gemeinen Kindern solcher Ehe
affectiret oder verpflichtet bleiben sollen / ohne daß
dem theil / mit welchem oder welcher die zweyte
Ehe getroffen / darinnen einiger vortzug oder
gunst / zu Nachtheiljetzgemeldter kinder / erzeiget
werden möge .

XXIX .

Daß alle reftissiones oder auffhebung / und
annullationes oder Vernichtung der conrracten /
oder einiger anderer geschrchten / welche ufflci -
sion oder verfortheilung / wie groß dieselbe auch
seyn möchte / betrug / hindergehung oder circum -
vention / forcht oder gemalt / sundiret / durch die
ziehl von zehen jähren / so nach einander gefol -
get l von dem tage an zu rechnen / an welchem al -
solche contracten gemacht / oder die forcht oder
gewalt / Verhinderung des Rechtens oder der
that zuschaltet ) praschribiretund verjahretseyn
sollen . xxx .

Womit nun auch das Veneficium oder
Vortheil des Rechtens / so den Freunden und
Bewandten eines abgestorbenen vergünstiget /
( in deme sie sich desto succession und nachver -
laffenschafft sub inventario / damit sie den Cre --
diroren oder gläubigem nicht weiter verhafft
noch verpflicht seyn dann allein ad concurren -
tiam und so weit der Werth der gütter sich er -
strecket / annemmen undapprehendiren mögen )
nicht etwa zu Nachtheil jetzgemeldter Creditom
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und den impetranten solches beneficil zum be¬
sten und Vortheil ( wie man dann vmnercket
seitdem etlichen jähren beschehen zu seyn / indeme
ihrer der creditoren / bezahlung in die lengdeauf-
gezogen worden ) practicieretund verübet wer¬
de . Haben wir geordnet und hiemit ordnen / daß
bemeldte impetrandten ihre zu obberührtem es-
fect dienende patentbrieff / innerhalb dreymona -
ten / nach todt des abverstorbenen anßzubrin -
gen / und das inventarium / innwendig der dar -
auff folgenden viertzig tagen / auffzurichten und
zu volnz ' ehen / auch ehe und zuvor sie sich der
nachverlassenschafft ume - sahen oder anmassen /
gnugsame caution / die mobilia wiederum ein¬
zubringen / zu stellen und innerthalb der nächst
daraufffolgender viertzehen tage / bey dem Rich¬
ter / da sichs gebühret / und so die cotznition dar¬
über hat / vertagungsbrieff/ cum clausula au-tho -
risationis / respectü deren / so ausser der jurisdic -
tion oder gerichts zwang gesessen / zu erhalten
schuldig / und kraffc solcher / an dem orth der or -
dinari Residentz des abverstorbenen durch auff-
fchlagung der zetteln an offenen örthern publi -
cirten Vertagung / alle diejenige / so einige schul¬
den oder action an dem Sterbhauß zu präten¬
dieren / gestalt dieselbe vor Gericht zu proponi -
ren / vorzutragen und zu verificiren / beybeschei -
der / und weniger nicht solches denen / welche be -
kändt und gegenwärtig / auffs wenigste in dero
Behausung und Domiciliis / verkündiget wer¬
den solle / bey peen daß die / so in dem / wie ob -

Hz sie-
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stehet / säumig erscheinen / nemlich die binnent
unserer Landen / innwendig sechs monaten / und
diss außwendige / innerhalb einem jähr / nach ob «
gemeldter publication / deroschulden und pl äten -
sionen uffvorangezogenen verkaufften oder ge¬
schätzten Güttern / priviret / beraubet / und die da -
tab scheinende und herkommende Pfenninge un¬
ter die Creditorn vertheilet werden sollen / jedoch
daß obgemeldte säumige noch uff / und zu der
Besserung der Pfenningen / do einige verban¬
den / zu und beygelaffen werden mögen »

XXXI .
Und wann nun vorangedeute Vertagung al¬

so beschehen / sollen alle obgemeldte Mobilia /
Ring und geschmuck / durch authoritet / und be -
selch des Richters durch öffentliche subhasta -
Zion undvercusserung dcm höchstbietenden ver -
kaufft und die darab scheinende pfenning consig -
nirek werden / gestalt alsaleich zu Bezahlung der
privilegirter schulden ( do einige wären ) do nicht /
deren so am meisten klar und liquidirt zu seyn
erfunden / vermittels jedoch caution das jcnig / fo
sie5 im fall man zu kurtz stehen wurde ) mehr em¬
pfangen / zu restituiren und wiederzugeben / ver -
theilet und repartirt zu werden .

XXXII .
Und zu außgang des jahrs / wie oben / wan -

Mhrder impetrant über die Vielheit verschul¬
den und beschwernussen rechte Wissenschafft er¬
äuget / solle derselb schuldig seyn sich zu erklä¬
ren / ob er sein erhaltenes Beneficmm Inven¬

tar »
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Larii eontinuiren / oder aber sich allein schlecht -
lich und pro simplici härede halten wölle / uff
welchen fall derselb inpoffessi' on / niessung und
gebrauch des abverstorb . ncn gütter bleiben / die
jhme auch ( do nöthig ) gerichtlich / zufampt den
schuldenlast / zuerkennet werden sollen / do er aber
sein erlangtes Beneficium Jnventarii conti -
nuiren wolte / ordnen und befehlen wir / daß der
Richterauch zugleich und ohne Verzug zu öffent¬
lichem verkauft und subhastation der unbeweg¬
lichen Gütter / gestalt den Werth derselben in -
gleichen zu abrichtung und bezahlung der schul¬
den außzutheilen / procediren und fortfahren sol¬
le . Es wäre dann daß der impctrant jetzgemel -
te unbewegliche gütter zu ästimiren und zu schä¬
tzen begehret / und sich dadurch befinde / daß
dieselbe appretiation die schulden übertreffe / o -
dcr zum wenigsten sich darmit verglieche / auff
welchen fall der Jmpetrant die gütter / vermit¬
tels unverzüglicher Bezahlung und Namptisa -
Lion derpfenningen solcher ästimation / gestalt /
wie oben / vertheilet zu werden / selbst behalten
mag .

x xx m .
Wie dann auch der Jmpetrant obgemeldte

Gütter bey lauffendem jähr ( vermittels caution /
von den darab scheinenden Früchten und Inn -
künftten zu sampt denen im Sterbhauß erfun¬
denen activen schulden / rede und antwort / zu ob -
angedeuten effect / zu geben ) niesten / nützen und
sich dem gebrauchen mag / aber nach verfliessirng



And Umlaufs solches jahrs / soll es damit gehabt
ttn werden / wie vorstehet .

XXXIV .
Alles bey peen / des Vor theils erlangeten be -

neficii Inventar » verfallen zu seyn / und sonsten
vor schlecht oder pro simplici härede / imfall er
einige des Sterbhauses Gütter angegriffen / und
das alles / wieobstebet / nicht gäntzlich und al¬
lerdings observiret hätte gehalten zu werden / al -
knOberrichrern verbietend / einiges Beneficium
restitutionis deßfals / es sey dann daß alle vor¬
geschriebene solenniteten und was sonsten ferner
hierüber disponiret / Vorgängen und gehalten /
zu bewilligen noch mitzutheilen »xxxv .

Und im fall jemand durch desto letzten wik
len und ordnung / an örthern da man über güt -
ter disponiren kan / seinen Erben verbieten wur¬
de / desto Verlasscnschafft unter mehrberührtem
Bcneficio Inventar » anzuncmmen / erklähren
wir / daß solches Verbott / vermittels jedoch daß
der Erb nicht von der absteigender Änie sey /
kräfftig und von Werth seyn solle .xxxvi .

Sonsten auch / nachdem sichs offkermahls zu¬
trägt / daß bey Vcrkauffung der unbeweglichen
Güttem / die Verkäussere die schulden / dienst -
barseit / verbott die Gütter nicht zu vereusseren /
oder sonsten andere darauff stehende Beschwer -
nuß und obligationes / so fürgangen / verschwei¬
gen / und nach der Hand erstlich zu grossem nach -
cheii der Käusser an tag gebracht werden / be-
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willigen wir und lassen zu allen denen / welche
solche unbewegliche Gütter an sich bracht und
sich jctzgcmeldres verschweigens besorgen / daß
sie auff ihre Kost / sich ihres betriebenen Kauffs
durch unsere Purgationsbrieff darinnversiche-
ren thun / und zu dem Ende den Preyß und
Werth hinder das Gericht / da sichs gebühret /
consigniren und alle diejenige / so einiges Aus
oder Recht auff berührten güttern zu prätendi -
ren vermeinen / durch öffentlichen außruff bey-
bescheidet / und sonften ferners zu rnterinirung
obangezogener Purgationsbrieff / wie der stylus
und brauch in den quartieren Alle und Tour »
nay von alters also herbrachr und verübet wor¬
den ( auch durch mehrgemelotePui gationsbrieff
zu präsigiren und auszulegen ) gcschrittm wer¬
den solle .

x x x v n .
Womit auch den irrthumben und Miffeln /

so taglichs über und belangend die Abtriffren
und umblösungen unter den befreundten vor¬
fallen / begegnet und den unterschiedlichen brau¬
chen / so über die zeit disponieren / remediretwerde /
ordnen und befehlen wir / daß allcntbalben / ge »
neraliterund in gemein / da dieAbtrifften und
umlösungen platz haben und im brauch feynd /
dieselbe innwendig dem jähr / nach beschehener
Erbung der voluntari oder freywilliger con -
tracten / oder des gerichtlichen über die vor Ge¬
richt getriebene Verkciuff ergangenen decrets /
Lntentieret und angestellet / und das jetzgemewre

prä -
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präscribirtezeit gegen alle / die seyen abwesend /
minder jährig oder anderer qualitet / lauffen und
gelten / und gegen solche umgelauffene zeit kei¬
ne restitution gegeben / bewilliget / noch mitge¬
theilt werden solle -

xxxvm .
Nachdem auch unser Will ist / den Miß¬

brauchen zu begegnen / so durch etliche unsere
L) fficianten / und Vasallen über und belangend
die angrieff und verfolg der Mißthäter / vor -
lauffen / indeme sie mit ihnen conniviren und dis-
simulirn oder durch die finger seben / befehlen wir
« llen und jeden jetzgemeldten Officianten / daß
also gleich und in instante / wie die that began¬
gen und sie deren Wiffenschafft bekommen / es
sey durch gemein geschrey / anklag der beleydig -
ter partheyen oder denuntiation / der Mißthäter
angegriffen ( do derselb aufffrischer that erfun¬
den ) da nicht / daß wol und eygentlich darüber
informirt / und im fall durch solche information
( nachdem dieselde durchs Gerichts übersehen )
davon / auffs wenigst durch halbe oder semipro -
Lationen beschiene / oder starcke vermuhtungen
und fuspicion vorhanden / der thätergefäncklich
eingeleget / oder persöbnlichs nach Beschaffen¬
heit des mißbruchs und qualitet des angeklag¬
ten ) zu erscheinen vertaget / und do das Merck
zur confiscation disponiret und beschaffen zu seyn
sich befinde / dessc>gütter zugleich / entweder ver -
mög der Placaten oder anders / den gemeinen

Rech -
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Rechten nach / annotirt / eingezogen und verhM
werden und bleiben sollen .

XXXIX .
Womit gleichwol der unschuldige nicht wi *

der Recht beschwüret werde / verbiethen wir al¬
len obgcmeldren -Ofßcianten zu einiger apprä -
hension oder leiblichem Angriff deren / so ihre
siäte Wohnungen und Domicilicn im Land
haben / zu proccdieren / noch dieselbe / in person
zu erscheinen / zu verragcn / es sey dann auff ei¬
nen / von den hernach geschriebenen füllen / ncm -
lich / daß er aufffrischer thak erfunden / und das
Gericht den leiblichen angriff erkennet / oder daß
uff prüparatori gehalten und durch sie überfe -
hene informarion persöhnlichc Vertagung dcccr -
niret / oder aber uff angeben / accusation und
anhalten eines Klägers und formal parlhcy / an
ende und orth / da dieselbe angenommen .

XI. .
Und so bald der Mißthater angriffen / oder

persöhnlich erschienen / sollen die Öfficiankcn
nicht unterlassen gleich zu instruction des Pro¬
ceß / mit ansetzung kurtzer und perempton Zichl /
zu verstehen / und sich eygentlich und wol über
alles zu erkundigen / auch sonsten alle andere ge¬
bühr der Justiern / so wol zu last also entlast des
beklagten vorzunehmen und zu leysten / und wan
denn der Procesalso summarie instruiret / sol¬
len die von gericht daran seyn / denselben so bald
es immer möglich und es zu geschehen / zu er -
örthern / ohne in einige Wege die zieh ! von sechs

mo -



Monaten zu überschreiten / ja auch in denzweif-
felhafftigsten und schwärsten fällen / und do sich
befinde / daß durch sie hierin einige merckliche
fahrlässigkeit und dissimulation begangen wor¬
den wäre / sollen die von unsern Nähten / und
dero bezwäng und resort obgemeldie Gericht
sitzen / die fachen an : und zu sich / gestalt dem
Rechten gemäß als gleich decidiret und eröhrtert
zu werden / ziehen und cvociren / und dabey all -
folche und dergleichen säumige und fährläßige
-Officianten / wie die umbstände ihres verbrochs
solches erfordern / sträfflich ansehen .

X I .
Und womitderOfficiant sich / belangend die

Formalitet der Conclusion oder Rechtschluß /
so er gegen und zu belast des beklagten gefan¬
gen nemmen solle / nicht zu bekümmern habe /
ordnen wir / daß es genug seyn solle / wannehr
der Officrant den begangenen Verbroch und
Thatsache ( damit er den behafften beladen will )
proponire und vortrage / und neben der gegen
Ihn gehaltener information / bekentdnuß und
habenden beweiß allein schliesst und concludire /
daß derselb von wegen begangener that / vermög
der Rechten / Justitien oder der placaten / oder
aber durchalsolche andere straff / wie man nach
Beschaffenheit der fachen erfinden wird / gestrafft
werden solle .

X b. 11 .
Die Richter / welche zu dem end - und con -

dem -»



) ( r - ) (
demnatori urtheil des gefangenen oder beklag¬
ten schreitten / sollen schuldig seyn / die Übelthä¬
ter durch die in unsern deßfals außgekündten
placaren und ordnungen uffgesetzte und einver -
leibete peenen und straffen / oder alsolche / so von
alters im land herbracht und in dergleichen fäl¬
len übig und bräuchig / ( do etwas vorhanden )
zu urtheilen und zu straffen / do nicht / ihnen gu¬
te schleunige administration Rechtens / vermög
der beschriebenen Recht und Satzungen / wie -
derfahrenund gedeyen zu lassen .

x l. I l i .
Und so viel die extraordinari übel und Miß -

thaten / oder auch andre contraventiones unserer
placatcn anlanget / allda die peenen und straffen
zurWillkuhrder Richkeren gelassen / Wollen /
aufferlegen und befehlen wir ihnen / dieselbe
Recht / auffnchtig und aller Billigkeit nach zu
ästimiren und zu erkennen / und in wichtigen fa¬
chen der Rechtsgclehrten und in derpractick er -
farner Advis zu pflegen / und die thaten und
übertrettungen auch dern qualitet und umbstän -
de recht wol und also zu überlegen und zu erwe -
gen / damir die straff dem verbroch nach behörlich
und convenienter proporti onirct sey .

X l . l V .
Wir verbiethen auch allen Officianten mit

den Delinquenten oder Übelthätern über laller -
bafftige fachen und thaten / welche durch unsere
Edicten und placaten / oder alten ländlich her¬
kommen nach / destodts / ewiger Verbannung /oder



öder anderer leiblicher strafte würdig / zu compo -
nieren oder einige vergleichung zu machen / Un¬
serm Procuratorn Genera ! aufferlegend und be -
fehlend / gcgen den Officianten / welcher in solchen
fallen sich in einige composi ' tion oder verglei -
chung eingelassen und weniger nicht gegen den
componirtcn oder verglichenen Verbrecher / wie
er solches rahtsam befindet / zu procediren und zu
verfahren / es wäre dann daß in etlichen Provin -
tzen die Landesfürsten / unsere geehrte Vorfahren /
oder auch wir selbst / andere ordnungen darüber
hätten lassen außgehen .

X t. v .
Und nachdem wir auch in erfahrung kommen /

daß etliche unserer Officiamen und Vasallen
. sich so weit vermessen und freventlich unterstehen
den übel und mißthätern sicher Geleit zu geben /
dadurch sie ihrer ampts gebühr ( welche sie zur
apprehension / angrieffund verfolg solcher Perso¬
nen bindet und verpflichtet ) stracks zu wider -
handlen / demselbiqen also zu begegnen verbiethen
wir bemeldren Officianten hinforter keine der¬
gleichen sichere Geleit mehr zu geben / bey peen
deren nullitetund Nichtigkeit / zu belast der Of -
ficianten / und sonsten willkührlich gestrafft zu
werden .

X l . Vt .
Weil wir auch verstehen / daß der stylus und

form in den Criminal Proceduren fast unter¬
schiedlich / und auff vielerlei ) weiß bey den un -
vcrgcrichttn pracricirt und verübet wird / ordnenund
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und befehlen tvlr daß alle unsere gericht / welche kei¬
nen rechten angenommen noch gesetzten stylum haben /
schuldig seyn sollen / des Provmcralrahts / under
dessen bezwand sie erfunden / decrctirten stvlo zu fol¬
gen und sich deine gemäß zu verhalten .

XUVIl .
So viel nun die iuterinements / fachen über erhalte¬

ne Rrmißiones und Legnadungen anlanget / Wollen
und ordnen wir / das die Imvetranten derselben / nach
dem sie ihre aufbrachte Rennßiones und Begnadl -
gungsbrieffdem Hoff oder Naht / an welchen sie dlri -
giret und weisen / vrasentiret / sich auffdero unkost oder
allmosen ( do sie keine mitte ! hätten und arm waren )
biß und dahin unser Prokurator General sich bey den
Osficianten des orchs / da die that begangen/ wie auch
den iutcressirten Partheyen ( do nötig ) über den ver «
lauffder that und wie es damit zugangm erkundiget /
und derselb nach Übersetzung solcher gehaltener infor¬
mativ » / in die relaratwn des gefangenen consenkircr
und bewilliget / in verschlossener gefengnuß einhaken /
sonstrn aber die Impetranten der Nemißionen und be -
gnadigungsbrieff betreffend / man sich weyland Ihrer
Kay . May . an 20 . Ottobris ie4r . und den der Kör ; .
May . vvm . 22 . Iunli außgekündten Ordnungen
respective durchhauß gemäß verhalten und nachsetzen
solle / wie wir dann befehlen dieselb in allen ihren
Puncten stracks zu observiren und zu unterhalten

Gebiethen und befehlen hieruff unsern lieben und
Getrewen den Haupt Präsidenten und denen von Un¬
sern geheim - lind grossen Räthen / Eanklern nud denen
unsers Raths in Brabant / Gubernatorn / Präsident
und denen Unsers Raths m Lützenburg / Gubernatorn /
Cantzlern und denen Unsers Nahts zu Geldern / Gu -
bernatorn / Präsident und Räthen in Flandern und
Arthois / Groß Beluffen zu Henneaaw / und denen ttn -
sersRathszu Berg / Gubernatorn / Präsident und denen
Unlerß Raths in Holand / Guberuatorn / Prälidritt rmd

dcnerr
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denen Unsers Nahts zu Namen / Gukernakorn / Präsi¬
dent und Venen Unsers Rahts in Frkeßland / Gubernä -
korn / Prasioent und denen unsers Raths zu Utrecht /
Gubernaiorn / Cantrleru und denen unsers Rahls zu
O. werisscl / Euderuatoru zu lulle / Dovay und Orchics /
8 ' cliuffen zu Lournay und Lournesi / Propiten der
Grassichasst Valenciennes / Rentineistern zu Bruuest
vnd Devistcr schelt in Seeland / Schuttcysseu zu Mch -
lcn / und allen andern Unsern Richtern und Ossicran -
trn und denen Unsern Vasallen / welchen gegenwärtiges
vorkompr / Vero beutmauten und einem jeglichen beson¬
der / wie es ?hm gebcüret / diese Unsere Ordnung / un¬
gleich / in allen örtntern Ihrer Iurrsbiction üo Zwangs
reipective / vo man außruess und publicanoues zu thun
pfleget / zu pudltctrcn und außzruuffeu / und baß solches
geschehe zu verschallen / womit niemand ursach dern un -
wkffeufchafftvorwenden könne / auch solche orduuug im¬
mer und allwcge / in allen ihren vurretcu und amckein
nach dcro Inhalt / unverbrüchlich zu odserviren und zu
underhalten / dabey alle und jede eontradlctiones oder
wrderssrechung und Verhinderungen / so deroselben zu
gegen waren hiemtt cessicren und auffgehaben seynd .
Den solches unser gefälliger will und memung ist - Zu
urkund dessen haben Wir Unsern siege ! hieran hangen
thun Geben zu Marrenderg / am zwölfftcn tag des
Monats IM / rm Jahr der gnaden tausend / sechs¬
hundert und eylff.

Mv unterschrieben : Durch die Ertzhertzogen in de -
ro Rah ! / und verzeichnet : Vcr .' cyckeu Auch wäre daß
original dieser oronung mu Ihrer HochFürstlichen
Durchleuchtigkcit grossem Siegel m rohtem wachs an
dovpelhangendem pressuien versiegelt . Und ist gegen¬
wärtiges ausser solchem in sranßösifcher sprach außgan -
senem Original verfertigtes Lranßlat und Verdvlmet -
schung demselben / durch mich unden bemeldten Lüken -
burgischen Rabts Graphiecen / m der Substani; gleich¬
lautend erfunden .

VVilckeiw ,
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